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1. Instanz

Aktenzeichen S 3 RJ 815/99
Datum 11.10.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 RJ 605/01
Datum 03.09.2002

3. Instanz

Datum 03.03.2003

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 11.
Oktober 2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob der KlÃ¤ger als SelbstÃ¤ndiger
versicherungspflichtig ist.

FÃ¼r den am 1956 geborenen KlÃ¤ger wurden aufgrund eines
versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses vom 1. Oktober1974 bis
15. Mai 1981 BeitrÃ¤ge zur gesetzlichen Rentenversicherung entrichtet.

Am 14. Januar 1983 beantragte der KlÃ¤ger die Zulassung zur Pflichtversicherung
fÃ¼r SelbstÃ¤ndige. Er Ã¼bte ab 19. Mai 1981 eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit in S.
aus. Gegenstand dieser TÃ¤tigkeit war: GÃ¼ternahverkehr, Transport von
Frischmilch. Mit Bescheid vom 11. Februar 1983 stellte die Beklagte fest, dass der
KlÃ¤ger auf seinen Antrag vom 14. Januar 1983 gemÃ¤Ã� Â§ 1227 Abs.1 Satz 1 Nr.9
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RVO ab 1. Januar 1983 als selbstÃ¤ndig ErwerbstÃ¤tiger in der
Arbeiterrentenversicherung versicherungspflichtig geworden sei. Diese
Versicherungspflicht ende in folgenden FÃ¤llen: 1. Durch Abmeldung der
selbstÃ¤ndigen ErwerbstÃ¤tigkeit oder 2. wenn wegen dieser selbstÃ¤ndigen
TÃ¤tigkeiten Versicherungspflicht nach anderen Rechtsvorschriften eintritt. 3. Bei
Bezug des Altersruhegeldes oder 4. bei geringfÃ¼giger AusÃ¼bung der
selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit.

Am 10. Mai 1999 beantragte der KlÃ¤ger die Befreiung von der
Versicherungspflicht. Er habe bereits in frÃ¼heren Jahren seine selbstÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit (GÃ¼ternahverkehr â�� aufgrund dieser TÃ¤tigkeiten sei die
Versicherungspflicht beantragt worden -) geÃ¤ndert, weshalb die Befreiung durch
die AusÃ¼bung einer neuen, selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit mÃ¶glich sei. Seinem
Antrag legte der KlÃ¤ger Kopien Ã¼ber Gewerbean- bzw. Ummeldungen vor, aus
denen ersichtlich ist, dass er seinen Betrieb zum 28. Februar 1988 von S. nach H.
verlegt hatte, ab 1. MÃ¤rz 1988 auch Erdbewegungen und Transporte durchfÃ¼hrte
(GÃ¼ternahverkehr wurde weiter ausgeÃ¼bt), ab 1. April 1989 die TÃ¤tigkeit auf
den An- und Verkauf von gebrauchten und neuen Maschinen und ab 1. Oktober
1990 auf "StÃ¤dtereinigung" (Kanal- und Rohrreinigung, Grubenentleerung,
StraÃ�en- und Gehwegreinigung usw.) erweitert hatte. Weiterhin wurden
ausgeÃ¼bt Transporte (GÃ¼ternahverkehr), Aushilfsarbeiten aller Art,
Erdbewegungen, Kommunalfahrzeuge.

Mit Bescheid vom 16. August 1999 lehnte die Beklagte den Antrag auf Beendigung
der Versicherungspflicht als SelbstÃ¤ndiger ab. Nach Â§ 4 letzter Satz SGB VI ende
die Versicherungspflicht mit Ablauf des Tages, an dem die Voraussetzungen
weggefallen seien, bei selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeiten, also mit Aufgabe der
selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit. Ein Wechsel in der Art der TÃ¤tigkeiten fÃ¼hre nicht zur
Beendigung der Versicherungspflicht. Die Beendigung der selbstÃ¤ndigen
TÃ¤tigkeit wÃ¤re durch geeignete Nachweise zu belegen (Gewerbeabmeldung,
RÃ¼ckgabe der Zulassung etc.).

Gegen diesen Bescheid lieÃ� der KlÃ¤ger Widerspruch einlegen, zu dessen
BegrÃ¼ndung im Wesentlichen geltend gemacht wurde, die die
Versicherungspflicht begrÃ¼ndende selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit (GÃ¼ternahverkehr:
Transport von Frischmilch) wÃ¼rde nicht mehr ausgeÃ¼bt. Derzeit sei Inhalt der
selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit: Aushilfsarbeiten aller Art, Erdbewegungen,
Kommunalfahrzeuge und StÃ¤dtereinigung. Die Ã�nderung sei spÃ¤testens zum 1.
September 1985 erfolgt, als Datum der Aufgabe sei durch das Gewerbeamt der
Stadt S. der 28. Februar 1988 bestÃ¤tigt worden. SpÃ¤testens ab diesem Termin
dÃ¼rften die Grundlagen fÃ¼r eine weitere Versicherungspflicht entfallen sein. Mit
Widerspruchsbescheid vom 1. Dezember 1999 wies der Widerspruchsauschuss der
Beklagten den Widerspruch zurÃ¼ck. Der KlÃ¤ger betreibe seit dem 19. Mai 1981
einen Gewerbetrieb mit wechselnden TÃ¤tigkeiten. Dennoch sei er durchgehend
selbstÃ¤ndig erwerbstÃ¤tig, so dass die Voraussetzungen fÃ¼r die von ihm selbst
beantragte Versicherungspflicht fÃ¼r SelbstÃ¤ndige nicht entfallen seien.

Die dagegen erhobene Klage ist am 20. Dezember 1999 beim Sozialgericht
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Augsburg eingegangen. Zur BegrÃ¼ndung der Klage wurde zunÃ¤chst das
Vorbringen aus dem Widerspruchsverfahren wiederholt und erneut geltend
gemacht, dass eine Versicherungspflicht ausschlieÃ�lich fÃ¼r die TÃ¤tigkeit
"Transport von Frischmilch-GÃ¼ternahverkehr" beantragt worden sei. Sie sollte sich
nicht auf andere, spÃ¤ter geÃ¤nderte selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeiten beziehen. Damit
habe die Versicherungspflicht bereits nach den gesetzlichen Vorschriften Â§ 4 Abs.4
Satz 2 SGB VI mit der Beendigung des Transportes von Frischmilch geendet. Im
Ã�brigen sei der KlÃ¤ger bei der Beantragung der Versicherungspflicht vom damals
zustÃ¤ndigen Beamten des Versicherungsamtes der Stadt S. falsch beraten worden.
Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb dem KlÃ¤ger die Beantragung einer
Versicherungspflicht nahegelegt worden sei. Nach damals geltendem Recht wÃ¤re
in Anbetracht des Versicherungsverlaufes lediglich die so genannte Halbbelegung
durch PflichtbeitrÃ¤ge zwecks Anerkennung seiner Fachschulausbildung vom Juli
1972 bis Juli 1974 notwendig gewesen. Die Beantragung einer Versicherungspflicht
nur wegen der Anerkennung von zwei Jahren an damaliger Ausfallzeit habe bereits
damals keinesfalls den Aufwand einer Antragsversicherungspflicht und des
Gebundenseins an einer einkommensgerechten Beitragsentrichtung gerechtfertigt,
so dass unter diesem Gesichtspunkt die Falschberatung vorgelegen habe. Auch
wegen der Neuregelung bezÃ¼glich der Aufrechterhaltung eines Schutzes fÃ¼r
eine Rente wegen Berufs- oder ErwerbsunfÃ¤higkeit zum 1. Januar 1984 wÃ¤re das
Eingehen einer Versicherungspflicht nicht notwendig gewesen, da der KlÃ¤ger
bereits vor 1984 mindestens 60 PflichtmonatsbeitrÃ¤ge entrichtet habe und er
seinen Versicherungsschutz durch die Entrichtung von zwÃ¶lf freiwilligen
BeitrÃ¤gen kalenderjÃ¤hrlich ebenfalls hÃ¤tte aufrechterhalten kÃ¶nnen. Bei dem
Beamten der Stadt S. , der die unzutreffende Beratung durchgefÃ¼hrt habe, habe
es sich hÃ¶chstwahrscheinlich um Herrn K. gehandelt.

Das Sozialgericht lud den frÃ¼heren Beamten der Stadt S., K. , zur mÃ¼ndlichen
Verhandlung am 11. Oktober 2001 als Zeugen. Dieser bat in einem Schreiben vom
22. September 2001, ihn von dem Erscheinen zum Termin als Zeugen zu entbinden.
Er sei bereits 80 Jahre alt und betreue seine 82-jÃ¤hrige Ehefrau wegen der Folgen
eines Schlaganfalles. Da er sich seit dem 1. August 1983 im Ruhestand befinde,
mÃ¼sse die Beratung mehr als 20 Jahre zurÃ¼ckliegen. Da neben der Beratung in
der gesetzlichen Rentenversicherung auch solche in Angelegenheiten der
Landwirtschaftlichen Alterskasse und wegen vieler Ã�mter in der Stadt S. auch
AuskÃ¼nfte Ã¼ber die Zusatzversicherung im Ã¶ffentlichen Dienst gewÃ¼nscht
worden seien, sei es ihm unmÃ¶glich, zur Beratung eines einzelnen Versicherten
heute noch NÃ¤heres auszusagen. Im Hinblick auf dieses Schreiben verzichtete der
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte auf eine Zeugeneinvernahme in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung.

Mit Urteil vom 11. Oktober 2001 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Der
KlÃ¤ger habe keinen Anspruch auf Entlassung aus der von ihm 1983 beantragten
Versicherungspflicht als SelbstÃ¤ndiger. Er habe 1983 unterschriftlich die Aufnahme
in die Versicherungspflicht als SelbstÃ¤ndiger beantragt. Rechtsgrundlage hierfÃ¼r
sei Â§ 1227 Abs.1 Satz 1 Nrn.9 RVO gewesen. Da der KlÃ¤ger die geforderten
gesetzlichen Voraussetzungen erfÃ¼llt habe, und die Pflichtversicherung beantragt
habe, sei zu Recht eine Versicherungspflicht eingetreten. Die gemÃ¤Ã� Â§ 300
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Abs.1 SGB VI anzuwendende Vorschrift des Â§ 4 SGB VI regele in ihrem Absatz 2 die
Antragspflichtversicherung SelbstÃ¤ndiger im Kern unverÃ¤ndert. In Abs.4 der
Vorschrift heiÃ�t es, dass die Versicherungspflicht mit Ablauf des Tages ende, an
dem die Voraussetzungen weggefallen seien. Die Versicherungspflicht wegen einer
selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit ende demzufolge nur und erst bei Beendigung der
selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit an sich und nicht bereits dann, wenn eine selbstÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit sich nur in der Art des GeschÃ¤ftsbetriebes oder des
GeschÃ¤ftsgegenstandes verÃ¤ndere.

Ein Anspruch von der Befreiung der Versicherungspflicht kÃ¶nne der KlÃ¤ger auch
nicht aus den GrundsÃ¤tzen des sozialrechtlichen Herstellungsanspruches ableiten.
Gegenstand dieses richterrechtlich entwickelten Rechtsinstituts, abgeleitet
insbesondere aus der Vorschrift des Â§ 14 SGB I, sei die Folgebeseitigung von
Verwaltungsfehlern. Es sollten fÃ¼r den BÃ¼rger negative Folgen beseitigt werden,
die dadurch entstanden sind, dass die Verwaltung fehlerhaft gehandelt hat â��
insbesondere durch falsche oder unterlassene Beratung. Ohne einen Anspruch auf
Schadensersatz zu gewÃ¤hren, sei der sozialrechtliche Herstellungsanspruch in
seinen Wirkungen darauf begrenzt, dass die sozialrechtlichen VerhÃ¤ltnisse
hergestellt werden, die bei ordnungsgemÃ¤Ã�em Ablauf bestehen wÃ¼rden. Die
RentenversicherungstrÃ¤ger mÃ¼ssen sich dabei auch Pflichtverletzungen anderer
Stellen als eigene Verletzung rechtlich zurechnen lassen, wenn sie mit diesen zur
gemeinsamen ErfÃ¼llung einer Verwaltungsaufgabe eng miteinander verbunden
sind oder diese Aufgaben der VersicherungstrÃ¤ger wahrnehmen. Letztere
Voraussetzung sei hier durch die die BeratungstÃ¤tigkeiten fÃ¼r die
RentenversicherungstrÃ¤ger wahrnehmenden Mitarbeiter der kommunalen
SozialÃ¤mter gegeben. Gleichwohl kÃ¶nne die Behauptung des KlÃ¤gers
hinsichtlich einer Falschberatung nicht zu einer Korrektur der von ihm
angefochtenen Bescheide fÃ¼hren. Denn auch fÃ¼r den Gesichtspunkt des
sozialrechtlichen Herstellungsanspruches gelte der allgemeine prozessuale
Grundsatz, dass die diesen Anspruch tragenden tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse
nachgewiesen sein mÃ¼ssen. Nachweis bedeute, dass sie zur Ã�berzeugung des
Gerichtes mit einer keiner vernÃ¼nftigen Zweifel erlaubenden Beweisdichte belegt
seien. Dies sei hier nicht der Fall. Denn der insoweit als Zeuge benannte H. K. ,
dessen schriftliche Stellungnahme vom 22. September 2001 im Wege des
Urkundenbeweises in das Verfahren eingefÃ¼hrt worden sei, habe absolut
glaubhaft bekundet, dass er sich nach mehr als 20 Jahren an die konkrete
Beratungssituation mit dem KlÃ¤ger nicht mehr erinnern kÃ¶nne. Der notwendige
Nachweis einer Falschberatung sei damit nicht erbracht. Wenn der KlÃ¤ger weiter
vortrage, er habe seinerzeit eine Pflichtversicherung nicht gewollt, sondern lediglich
eine freiwillige Weiterversicherung angestrebt, sei ihm entgegenzuhalten, dass er
zweifelsfrei ein Antragsformular unterschrieben habe, bei dem unmissverstÃ¤ndlich
von den beiden mÃ¶glichen Varianten "freiwillige Versicherung" und
"Pflichtversicherung" letztere angekreuzt gewesen sei. Die Eindeutigkeit dieser
ErklÃ¤rung lasse die Annahme eines Irrtums entsprechend der Vorschriften der 
Â§Â§ 119 ff. BGB nicht zu. Ein eventueller Motivirrtum wÃ¤re unbeachtlich.
Unbeachtlich sei auch der Vortrag des KlÃ¤gers, dass die Aufrechterhaltung der
Versicherungspflicht nicht zuletzt vor dem Hintergrund der
leistungseingeschrÃ¤nkten gesetzgeberischen TÃ¤tigkeiten unrentabel sei. FÃ¼r
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den Wegfall der Versicherungspflicht nach Â§ 4 Abs.2 SGB VI komme es auf
derartige Ã�berlegungen nicht an.

Die gegen das am 24. Oktober 2001 zugestellte Urteil eingelegte Berufung ist am
31. Oktober 2001 beim Bayer. Landessozialgericht eingegangen. Zur BegrÃ¼ndung
der Berufung wird das Vorbringen aus dem Klageverfahren wiederholt. Der KlÃ¤ger
habe im Januar 1983 aus Unkenntnis der Rechtslage und der entsprechenden
Konsequenzen auf Anraten des damaligen Sozialamtsleiters bei der
Stadtverwaltung S. die Versicherungspflicht auf Antrag als SelbstÃ¤ndiger
beantragt. Er habe ursprÃ¼nglich lediglich freiwillige BeitrÃ¤ge in HÃ¶he einer
Beitragsleistung eines Arbeitnehmers entrichten wollen, um eine entsprechende
durchschnittliche Altersrente hierdurch aufzubauen. Nachdem staatlicherseits die
RentabilitÃ¤t und die Rentenanwartschaften der Rentner durch das
Rentenreformgesetz des Jahres 1992, die so genannten Bonner Sparpakete, zum 1.
Januar 1997 durch weitere Eingrenzungen des Rentenreformgesetzes des Jahres
1999 und auch durch das ab 2002 kommende neue Recht immer weiter
herabgesetzt worden seien, gleiche die hier vorliegende zwanghafte Beibehaltung
der Versicherungspflicht und der nicht mehr gewollten Beitragszahlung
(zumindestens in der derzeitigen HÃ¶he) einer NÃ¶tigung. Nachdem der
Gesetzgeber z.B. fÃ¼r die arbeitnehmerÃ¤hnlichen SelbstÃ¤ndigen, die aufgrund
einer GesetzesÃ¤nderung versicherungspflichtig wurden, und fÃ¼r andere
Personen, die kraft Gesetzes versicherungspflichtig wurden (z.B. selbstÃ¤ndige
Lehrer und in Krankenpflege tÃ¤tige Personen), eine zeitlich begrenzte
BefreiungsmÃ¶glichkeit geschaffen hat, mÃ¼sste dies auch zumindest fÃ¼r den
Personenkreis der antragsversicherungspflichtigen SelbstÃ¤ndigen gelten.
Notwendigenfalls mÃ¼sste eine Gleichstellung (Gleichheitsgrundsatz) durch das
Bundesverfassungsgericht erfolgen.

Der KlÃ¤ger beantragt, das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 11. Oktober
2001 und den Bescheid der Beklagten vom 16. August 1999 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 1. Dezember 1999 aufzuheben und die Beklagte zu
verpflichten, seine Versicherungspflicht als SelbstÃ¤ndiger auf Antrag ab April 1999
(Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht) aufzuheben.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Dem Senat liegen zur Entscheidung drei Hefter Verwaltungsunterlagen der
Beklagten, die Klageakte des Sozialgerichts Augsburg mit dem Az.: S 3 RJ 815/99
sowie die Berufungsakte mit dem Az.: L 5 RJ 605/01 zur Entscheidung vor. Auf deren
Inhalt, insbesonders den der vorbereitenden SchriftsÃ¤tze der Beteiligten, wird zur
ErgÃ¤nzung des Tatbestandes Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte (Â§ 151 Abs.1 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -)
sowie statthafte Berufung (Â§ 143 SGG) des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig, jedoch
unbegrÃ¼ndet.
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Das Sozialgericht hat mit dem angefochtenen Urteil vom 11. Oktober 2001 zu Recht
die Klage gegen den Bescheid der Beklagten vom 16. August 1999 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 1. Dezember 1999 abgewiesen, da der KlÃ¤ger in
seiner TÃ¤tigkeit als SelbstÃ¤ndiger weiterhin versicherungspflichtig ist. Dabei ist
die BegrÃ¼ndung in den EntscheidungsgrÃ¼nden des angefochtenen Urteils
sowohl im LÃ¶sungsweg als auch inhaltlich zutreffend, so dass gemÃ¤Ã� Â§ 153
Abs.2 SGG in dem Urteil von einer weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde
abgesehen werden kann. Das Sozialgericht hat sich mit dem Vorbringen des
KlÃ¤gers auseinandergesetzt und der KlÃ¤ger trÃ¤gt zur BegrÃ¼ndung seiner
Berufung keine wesentlich neuen Gesichtspunkte vor, die noch nicht hinreichend
gewÃ¼rdigt worden sind.

ErgÃ¤nzend ist zu dem Vorbringen des KlÃ¤gers im Berufungsverfahren
anzumerken, dass das Sozialgericht zutreffend ausgefÃ¼hrt hat, dass der Nachweis
einer Falschberatung nicht erbracht worden ist. Es steht weder der Inhalt der
Beratung durch den benannten Zeugen H. K. fest, noch ist Ã¼berhaupt der
Nachweis erbracht, ob der KlÃ¤ger eine Versicherungspflicht als SelbstÃ¤ndiger
aufgrund einer Beratung durch den vom KlÃ¤ger benannten Zeugen beantragte. Es
gibt verschiedene Motive fÃ¼r die Beantragung der Versicherungspflicht als
SelbstÃ¤ndiger. Neben der Anrechnung der Fachschulausbildung als
Anrechnungszeit bzw. Ausfallzeit kann dies auch die Aufrechterhaltung des
Versicherungsschutzes fÃ¼r Berufs- bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit gewesen sein sowie
â�� damals â�� die ErfÃ¼llung der persÃ¶nlichen Voraussetzungen fÃ¼r die
DurchfÃ¼hrung von Reha-MaÃ�nahmen. Letztendlich muss dies jedoch
dahingestellt bleiben. Fest steht, dass der KlÃ¤ger zweifelsfrei ein Antragsformular
unterschrieben hat, bei dem er unmissverstÃ¤ndlich von den beiden mÃ¶glichen
Varianten "freiwillige Versicherung" und "Pflichtversicherung" die
Pflichtversicherung von SelbstÃ¤ndigen gewÃ¤hlt und auch einen ausdrÃ¼cklichen
Antrag auf Zulassung zur Pflichtversicherung fÃ¼r SelbstÃ¤ndige gestellt hat.

So wie grundsÃ¤tzlich gilt, dass eine Versicherungspflicht auf Antrag erst dann
eintritt, wenn alle hierfÃ¼r erforderlichen Tatbestandsvoraussetzungen
einschlieÃ�lich der Antragstellung erfÃ¼llt sind (Â§ 4 Abs.4 Nr.1 SGB VI), so endet
die Versicherungspflicht auch erst dann mit Ablauf des Tages, an dem die
Voraussetzungen weggefallen sind (Â§ 4 Abs.4 Satz 2 SGB VI). Liegen die
tatbestandlichen Voraussetzungen einschlieÃ�lich des Antrages vor, so tritt die
Versicherungspflicht kraft Gesetzes ein. Ebenso wenig wie die kraft Gesetzes
begrÃ¼ndete Versicherungspflicht kann die einmal begrÃ¼ndete
Antragspflichtversicherung durch den Versicherten gekÃ¼ndigt, widerrufen oder
sonst durch eine WillenserklÃ¤rung beendet werden. Durch eine Ã�nderung des
Gegenstandes der selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit entfÃ¤llt die
Tatbestandsvoraussetzung "Personen, die nicht nur vorÃ¼bergehend selbstÃ¤ndig
tÃ¤tig sind" nicht. HierfÃ¼r wÃ¤re es erforderlich, dass die selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit
insgesamt aufgegeben wird. Weder ein Wechsel der TÃ¤tigkeit noch eine
vorÃ¼bergehende Unterbrechung der SelbstÃ¤ndigkeit beenden die
Versicherungspflicht.

Auch der Gleichheitsgrundsatz nach Art.3 Grundgesetz verpflichtete den
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Gesetzgeber nicht, SelbstÃ¤ndigen, die in der Vergangenheit auf Antrag
pflichtversichert wurden, analog zu Â§ 231 SGB VI BefreiungsmÃ¶glichkeiten
einzurÃ¤umen. Â§ 231 Abs.1 SGB VI betrifft Personen, die vor dem 01.01.1992 von
der Versicherungspflicht befreit waren. Die AbsÃ¤tze 2 â�� 4 sind als
Ã�bergangsvorschrift zur Festlegung der Friedensgrenze zwischen gesetzlicher
Rentenversicherung und berufsstÃ¤ndischen Versorgungswerken erforderlich
geworden, weil durch die GrÃ¼ndung neuer berufsstÃ¤ndischer
Versorgungssysteme, in die auch Personen einbezogen wurden, die traditionell der
gesetzlichen Rentenversicherung angehÃ¶ren, und die damit zusammenhÃ¤ngende
Befreiung von der Versicherungspflicht sich weitere Belastungen fÃ¼r die
RentenversicherungstrÃ¤ger ergaben (siehe GÃ¼rtner in KassKomm,
Sozialversicherungsrecht, Â§ 231 SGB VI Rdnr.2). Abs.5 regelt eine zeitlich
begrenzte BefreiungsmÃ¶glichkeit fÃ¼r solche arbeitnehmerÃ¤hnliche
SelbstÃ¤ndigen nach Â§ 2 Nr.9, die ab dem 01.01.1999 versicherungspflichtig
geworden sind oder es spÃ¤ter werden. Abs.6 regelt eine bis 30. September 2001
mÃ¶gliche Befreiung von der Versicherungspflicht fÃ¼r die nach Â§ 2 Abs.1 Nr.1
â�� 3 und Â§ 229 a versicherungspflichtigen SelbstÃ¤ndigen. Es handelt sich hierbei
um andere Personengruppen, als die auf eigenen Antrag hin versicherungspflichtig
gewordenen SelbstÃ¤ndigen, zu denen der KlÃ¤ger gehÃ¶rt. Art.3 Grundgesetz
fordert keine Gleichbehandlung ungleicher TatbestÃ¤nde.

Insgesamt erweist sich somit die Berufung des KlÃ¤gers als unbegrÃ¼ndet und ist
deshalb zurÃ¼ckzuweisen.

Die Entscheidung Ã¼ber die Kosten gemÃ¤Ã� Â§ 193 SGG beruht auf der
ErwÃ¤gung, dass die Berufung des KlÃ¤gers ohne Erfolg blieb.

GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 SGG liegen
nicht vor.

Erstellt am: 13.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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